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Vier Thesen zur effektiven Umsetzung  
der Innenentwicklung in der Schweiz
Gabriela Debrunner und Andreas H. Hengstermann

Abstract: Densification is considered a desira
ble planning solution to prevent urban sprawl 
and reduce land consumption. The implemen
tation of this goal is acknowledged to come 
with a range of benefits such as biodiversity 
preservation, improved energy efficiency, and 
optimising infrastructure costs. While the 
need for densification is largely undisputed 
in the planning debate, the question remains, 
however, of how to achieve this policy objec
tive. Planning practice is struggling with the 
implementation of densification objectives be
cause the process implies that stakeholders 
must deal with the existing built environment, 
smallscale ownership structures, mosaic of 
ways, etc. In this paper, we discuss four theses 
that help explain these implementation dif
ficulties. We take the Swiss spatial planning 
policy system as a case study example due to 
its traditionally high priority of densification 
implementation in Swiss cantons and munic
ipalities. Our four theses suggest different in
tervention approaches at the federal, cantonal, 
and local levels to steer and implement densifi
cation goals effectively. As well as a clear defi
nition of what ‘densification’ means (and what 
not), greater financial and personnel support 
is regarded as being key for municipal plan
ning administrations to effectively resist in
creasingly professional and legally powerful 
landowners.

English title: Four theses on the effective im
plementation of densification goals in Swit
zerland

1. Einleitung

In fachlichen Debatten rund um Raumpla
nung und entwicklung ist mittlerweile unum
stritten, dass die Zersiedelung der Landschaft 
mit vielen negativen Konsequenzen für die Na
tur, die Gesellschaft und jede:n Einzelne:n von 
uns verbunden ist (siehe dazu u. a. Dembski 
et al. 2020). Die Verhinderung der Zersied
lung ist seit ihren Anfängen ein zentrales Mo
tiv der Raumplanung (Bernoulli 1946; Meili 
1967). Die Lenkung der Siedlungsentwicklung 

nach innen  – als die Inversion der Zersiede
lung – rückte in den vergangenen Jahren ver
stärkt in den Fokus der politischen, fachlichen 
und gesellschaftlichen Debatten (Gerber, De
brunner 2022; Wicki et al. 2022; Kaufmann 
et al. 2023). Vor einem Jahrzehnt wurde in 
der Schweiz durch die Teilrevision des Raum
planungsgesetzes das Innenentwicklungsziel 
rechtlich verankert (Art. 1abis des Bundesgeset
zes über die Raumplanung vom 1. Mai 2014). 
Während in der schweizerischen Debatte ein 
Konsens darüber festzustellen ist, dass die 
Siedlungsentwicklung nach innen gelenkt 
werden soll, um die weitere Zersiedelung der 
Schweiz zu verhindern (Grams, Nebel 2013; 
Loepfe, Eisinger 2016; Nebel et al. 2017; Scholl 
et al. 2017), stellt die effektive Umsetzung die
ses Ziels Planer:innen, Städtebauer:innen, 
Politiker:innen oder Grundeigentümer:innen 
vor eine Reihe von komplexen Herausforde
rungen. Unter einer «effektiven», also wirk
samen Umsetzung wird dabei – entsprechend 
einem starken Nachhaltigkeitsverständnis 
(Barbier 1987) – eine Innenentwicklungspraxis 
verstanden, die mit Bezug auf die Siedlungs
tätigkeit zu einer Reduktion des Verbrauchs 
natürlicher Ressourcen pro Kopf führt, d. h. 
unter anderem zu einer Senkung des Boden/
Wohnflächenverbrauchs in m2, zu einer Re
duktion der CO2Emissionen sowie zu einer 
effizienten Energie und Materialnutzung. 

In diesem Artikel nehmen wir uns anhand 
von vier Thesen (siehe Kapitel 2 bis 5) den He
rausforderungen dieser Umsetzung an. Ziel 
dieses Artikels ist es, einen übergeordneten 
Rahmen für die Analyse von Innenentwick
lungsprozessen zu schaffen. Die identifizier
ten Herausforderungen in der schweizerischen 
Umsetzungspraxis der Innenentwicklung ge
ben Hinweise auf Schlüsselpunkte und Schwie
rigkeiten, die zurzeit auch in anderen westlich
liberalen Staaten debattiert werden, in denen 
von der Politik ein Innenentwicklungsziel ein
geführt wurde (u. a. Deutschland, Holland, 
England). Wir diskutieren die Schwierigkei
ten sowohl in politischer (These 1), sozialer wie 
auch ökologischer Hinsicht (Thesen 2 und 3) 
und zeigen auf, über welche Handlungsansätze 
(These 4) die wirksame Umsetzung des Innen
entwicklungsziels gelingen kann. 

This is an Open Access article
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the Creative Commons Attribution
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org/licenses/by/4.0/), which 
permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction 
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der Schweiz: die Tücken der kommunalen 
Ebene in einem föderalen, subsidiären und 
direkt-demokratischen Staat

These 1: Die effektive Steuerung der 
Raumordnung bedarf im Schweizer Kon-
text einer Professionalisierung kommuna-
ler Planungsbehörden, um im Austausch 
mit den zunehmend professionell agieren-
den Grundeigentümerschaften die Umset-
zung des Innenentwicklungsziels wirksam 
voranzutreiben.

Die 2136 Schweizer Gemeinden haben mit der 
in ihrer Kompetenz liegenden Nutzungspla
nung entscheidenden Einfluss auf die Umset
zung der Raumplanungsziele. Die durch Art. 14 
RPG geregelten Nutzungspläne sind Rechts
akte, die Art, Ort und Mass der zulässigen Bo
dennutzung für das gesamte Gemeindegebiet 
grundeigentümerverbindlich festsetzen. Nur 
die wenigsten Gemeinden – meist Städte und 
grössere städtische Gemeinden − verfügen je
doch in der Schweiz derzeit über genügend 
personelle oder finanzielle Ressourcen sowie 
fachliches Knowhow, um die komplexe Ma
terie und die Gesamtheit der Rechtsnormen 
zu verstehen, die verschiedenen Instrumente 
anzuwenden und letztlich die raumordnungs
politischen Ziele wirksam umzusetzen. Auch 
bestehen innerhalb von Städten oft Zuständig
keitskonflikte, wer wie für die Ausgestaltung 
der Innenentwicklung verantwortlich ist oder 
dazu einbezogen werden soll. Das führt zu ei
nem Vollzugsdefizit auf kommunaler Ebene. 
Um die Raumordnung wirksam bzw. wirksa
mer als bisher zu steuern, gilt es somit ein 
Augenmerk auf die Organisationsebene der 
«kommunalen Planungsbehörde» zu legen: Für 
Bund und Kantone gilt es, Ressourcen für die 
Entwicklung kommunaler Planungsbehörden 
zu sprechen oder RaumplanungsKompetenz
zentren zur strategischen Unterstützung von 
Gemeinden zu etablieren und zu finanzieren. 
Dies, um die Raumentwicklung wirksam zu 
lenken und mit professionellen Grundeigentü
merschaften kompetent verhandeln zu können. 

Wer die Schweizer Raumplanung verste
hen möchte, kommt nicht darum herum sich 
mit drei wesentlichen Prinzipien auseinander
zusetzen: Föderalismus, Subsidiarität und di
rekte Demokratie. Diese drei Kernelemente 
des schweizerischen Politiksystems haben in 
der Raumordnung Einfluss darauf, wie, durch 
wen und mit welchen strategischen Zielen die 
Umsetzung der Innenentwicklung erfolgt. 

Föderale Schweiz: Genau genommen ist es 
unzutreffend, von «der Schweizer Raumpla
nung» zu sprechen. Laut Bundesverfassung 
obliegt die Raumplanung den 26 Kantonen 
(Art. 75 Abs. 1 BV) − der Bund legt Grundsätze 
der Raumplanung fest (Rahmengesetzgebungs
kompetenz) (Griffel 2017). Aus dieser Vertei
lung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen ergibt sich, dass die Raumplanung 
in der Schweiz auf kantonaler und kommuna
ler Stufe nicht durch ein eidgenössisches Ge
setz, sondern durch 26  verschiedene kanto
nale Raumplanungsgesetze geregelt ist  – die 
sich teilweise deutlich voneinander unterschei
den. Anschauliches Beispiel: Selbst innerhalb 
einer Sprachregion verwendet jeder Kanton 
sein eigenes Planungsfachvokabular. Was im 
Kanton Zug Bebauungsplan heisst, heisst im 
Kanton Bern Überbauungsordnung und im Kan
ton Zürich Gestaltungs- oder Sondernutzungs-
plan. Seit nunmehr 15 Jahren bemüht sich die 
Bundesverwaltung darum, die Bau und Pla
nungsbegriffe zu harmonisieren (Schweizeri
sche Bundesverwaltung 2006), die Umsetzung 
ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Zudem 
unterscheiden sich die Berner Überbauungs
ordnung und die Zürcher Gestaltungs und 
Sondernutzungspläne nicht nur begrifflich, 
sondern auch inhaltlich hinsichtlich der recht
lichen Bestimmungen (Griffel 2018). Eine sol
che föderale Struktur erschwert die planerische 
Praxis in vielfacher Hinsicht. So ist die Ausbil
dung von Planer:innen in der Schweiz schwie
rig, da an den Fachhochschulen und Universi
täten kaum auf die 26 verschiedenen Systeme 
im Detail Rücksicht genommen werden kann. 
Auch wird der Austausch der Praktiker:innen 
bspw. dadurch erschwert, dass Erfahrungen zu 
Lösungswegen aufgrund der begrenzten Über
tragbarkeit auf nationalen Kongressen (bspw. 
Jahrestagung von EspaceSuisse1) nur bedingt 
weitergegeben werden können. 

Subsidiäre Schweiz: Noch komplizierter wird 
es, wenn man bedenkt, dass die eigentlich wich
tigen Entscheidungen noch eine Stufe tiefer 
getroffen werden. Die Kantone sind – gemäss 
Subsidiaritätsprinzip (Art. 5a BV) – verpflichtet, 
jegliche Aufgaben der Gemeindeebene zu über
lassen, bei denen sich kein Grund für eine kan
tonale Zuständigkeit ergibt. Die für die jewei
ligen Grundeigentümer:innen verbindlichen 
Nutzungspläne, meist als Bau und Zonenord
nungen bezeichnet, werden von den Gemein
den erlassen. Der kommunale Zonenplan ord
net jede Parzelle des Gemeindegebiets einer 
Nutzungszone zu. Die Bauordnung regelt die 
Vorschriften, nach welchen gebaut werden darf 
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und eidgenössischen Recht). Die Gemeinde  – 
als unterste politische Ebene  – arbeitet diese 
grundeigentümerverbindlichen Regeln aus und 
greift über diese direkt in die Nutzungs und 
Verfügungsrechte von Grundeigentümer:innen 
ein. Während die Definition der Nutzungszonen 
in Deutschland auf Ebene des Bundes (Bau
gesetzbuch und insb. Baunutzungsverordnung) 
und in Österreich auf Ebene der Bundesländer 
(Baugesetze) stattfindet, nehmen in der Schweiz 
die Kommunen diese vor (Bovet et al. 2018; 
Lehmbruch 2019; Sinder 2021). Diese Hand
lungsautonomie und Entscheidungskompetenz 
auf der untersten politischen Ebene geht auch 
mit hoher Verantwortung und Prozessorganisa
tion einher. Gerade kleine Gemeinden stehen 
angesichts komplexer werdender Innenent
wicklungsaufgaben zunehmend unter Druck 
und äussern Überlastung bei der Bewältigung 
ihres Planungsauftrags (Kaufmann, Wittwer 
2019; Wittwer et al. 2023).

Direktdemokratische Schweiz: In den ver
gangenen Jahren ist in vielen Ländern der 
Gedanke gewachsen, dass die Raumplanung 
nicht über die Köpfe der Bürger:innen und 
Bewohner:innen hinweg arbeiten sollte, son
dern diese partizipativ miteinzubeziehen sind 
(Arnstein 1969; Watson 2014). In der Schweiz 
geht Partizipation aufgrund direktdemokrati
scher Volksrechte über informative Veranstal
tungen oder interaktive Beteiligungsformate 
der allgemeinen Bevölkerung (Art. 4 RPG) hi
naus. Jede raumplanerische Entscheidung wird 
letztlich von der Stimmbevölkerung getrof
fen  – durch die Abgabe des Stimmzettels an 
der Urne oder (noch direkter) über Handhe
ben an der Gemeindeversammlung. . Entspre
chend müssen die kommunalen Planer:innen 
und Politiker:innen ihre Planung gut erklären. 
Raumplanung auf Gemeindestufe erfordert 
damit gegenüber der Bevölkerung und unter
schiedlichen Interessensgruppen taktischsen
sitives Prozessdesign  – welches wiederum die 
entsprechenden finanziellen, strukturellen und 
personellen Ressourcen erfordert. 

Alle drei Prinzipien verstärken die Heraus
forderung, dass Gemeinden über personelle 
oder finanzielle Mittel sowie fachliches Know
how verfügen, um qualitative und nachhaltige 
Raumplanung nicht nur zum Ziel zu erklären, 
sondern auch umzusetzen. Die wenigsten Ge
meinden in der Schweiz verfügen gegenwärtig 
über ausreichend Fachpersonal (Devecchi 2016). 
Laut Schweizerischem Städteverband verfügen 
«grosse» städtische Gemeinden wie z. B. Opfikon 
(Kanton Zürich; 20 984 Einwohner:innen (EW)), 

Frauenfeld (Kanton Thurgau; 25 861 EW) oder 
Wettingen (Kanton Aargau; 21‘098 EW) über 
eine Planungsabteilung von maximal drei Per
sonen (Schweizerischer Städteverband 2021). 
Genau dieser Gemeindetyp (mit 50 000 EW und 
weniger) macht aber 94 % aller städtischen Ge
meinden aus und beheimatet 70 % der Schwei
zer Wohnbevölkerung (ebd.). 

Als Folge dieser gering dotierten personellen 
Ausstattung der Gemeinden im Bereich Pla
nung wird ein Grossteil der planerischen Arbei
ten extern vergeben – an private Planungs, In
genieur und Architekturbüros. Es handelt sich 
bei den extern vergebenen Arbeiten nicht aus
schliesslich um komplexe und periodisch an
fallende Planungsaufgaben wie die Erarbeitung 
von Leitbildern und Nutzungskonzepten oder 
die Gesamtrevision der Bauordnung, sondern 
auch um regelmässig wiederkehrende Routi
negeschäfte wie die Ausarbeitung von Grundla
genanalysen und Strategieberichten. Die stetige 
Vergabe an private Büros führt letztlich dazu, 
dass die Erfahrung extern gesammelt und dort 
die Expertise aufgebaut wird. Als Resultat fehlt 
dieses Wissen den Amtsstellen der Gemeinden 
langfristig, weshalb sie bei der nächsten Pla
nungsaufgabe wiederum auf Externe zurück
greifen müssen. Es ist eine sich stetige verstär
kende Vergabespirale feststellbar. 

Diese Form der Vergabepraxis ist aus plane
rischen und aus finanzpolitischen Gründen pro
blematisch: Planerisch ist zu beobachten, dass 
die externen Büros oft nur distanziert auf die 
lokale Geschichte oder die ortsspezifischen Be
gebenheiten der jeweiligen Gemeinde blicken 
und stattdessen ihre an anderen Orten erprob
ten Lösungen wiederverwerten. Die Planungs
behörden müssen meist umfangreiche Nachar
beiten durchführen – oder befürchten, dass die 
Wähler:innen ihre Meinung zu diesen Lösungen 
an der Wahlurne kund tun und das geplante Vor
haben ablehnen (McLeod, Schapper 2020). Fi
nanzpolitisch ist diese Vergabepraxis eine teure 
Angelegenheit. Steuermittel werden für externe 
Dienstleistungen aufgewendet, die bei ausrei
chender personeller Ausstattung ebenso gut in
tern hätten bearbeitet werden können (Alonso 
et al. 2017; Aragão, Fontana 2022; le Bivic, Melot 
2020). Das demonstrieren Ausnahmebeispiele 
wie die Gemeinden Köniz oder Biel/Bienne, die 
trotz Einwohnergrössen um die 50‘000 eine Pla
nungsabteilung mit bis zu 14 Mitarbeiter:innen 
haben (Schweizerischer Städteverband 2021). 
Der Reiz der Vergabe an Externe scheint darin 
zu liegen, dass Schweizer Gemeinden für Raum
planungsaufgaben buchhalterisch gesehen die 
unproblematischeren Sach anstatt unbeliebte 
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2022; Gerber 2016; Veit 2021), weil Sachmittel 
als finanzielle Ressourcen politisch eher zuge
sprochen werden als Personalmittel.

Um den Kreislauf aus steuermittelbasier
tem Aufbau privater Expertise und wachsen
der Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung 
vom Privatsektor zu durchbrechen, hat das zu
ständige Bundesdepartement einen interes
santen Vorschlag unterbreitet (Bernhard 1920): 
Die kantonalen Verwaltungen sollen Kompe
tenzzentren erhalten, die explizit unabhängig 
von den kantonalen Aufsichtsbehörden einge
richtet werden. Die Kompetenzzentren sollen 
neben allgemeiner Beratung in planerischen 
Fragen auch anbieten, planerischstrategische 
Aufgaben zu übernehmen, die in den einzelnen 
Gemeinden nur periodisch anfallen (z. B. Ge
samtrevision der Nutzungsplanung, übergeord
nete Nutzungsstrategien und konzepte). Mit 
diesen Kompetenzzentren soll die Qualität der 
planenden Verwaltung in den Gemeinden ge
währleistet werden, ohne dass die Gemeinden 
auf die Auftragsvergabe an private Büros ange
wiesen sind. Bemerkenswert ist dabei, dass die
ser Vorschlag bereits vor über hundert Jahren 
erfolgte (Bernhard 1920). Eine Umsetzung ei
nes solchen Vorschlages ist jedoch aus zweierlei 
Hinsicht bislang politisch schwierig: Einerseits 
verläuft der Vorschlag gegenläufig zur allge
meinen Tendenz der Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben und würde zudem den privaten Bü
ros den Markt lukrativer öffentlicher Aufträge 
entziehen (siehe dazu Literatur zu «managerial 
turn in municipal land policy» (Gerber 2016)). 
Andererseits ist die föderale Struktur tief im 
kollektiven Gedächtnis der Schweiz verankert, 
sodass (echte oder scheinbare) Zentralisierun
gen politisch selten mehrheitsfähig sind. Eine 
Umsetzung solcher öffentlicher Kompetenz
zentren erscheint daher unrealistischer denn 
je, sodass auf absehbare Zeit die öffentliche 
Planung auf die Expertisen der Privatwirtschaft 
angewiesen bleibt – und dafür viele Steuermit
tel zur Verfügung stellen wird.

3. Zwei übergeordnete Heraus-
forderungen der Umsetzung des 
Innenentwicklungsziels: a) die fehlende 
Definition und b) die zunehmende Komple-
xität.

These 2: Die wirksame Umsetzung der 
«Siedlungsentwicklung nach innen» 
gelingt nur, wenn kommunale 
Planer:innen ein politisch-strategisches 

Verständnis dafür entwickeln, was «Innen-
entwicklung» genau ist (und was nicht) 
und wie sie die mit dieser Planungsauf-
gabe verbundene zunehmende Komplexi-
tät handhaben können. 

Eine solche Strategie beinhaltet unter ande
rem, dass kommunale Planer:innen (a) eine 
klare Begriffsdefinition von Innenentwicklung 
einführen und dieser folgen, und (b) für die 
Komplexität der soziopolitischen Strukturen 
(Grundeigentumsverhältnisse, Dienstbarkei
ten, umweltrechtliche Anforderungen, Mitei
gentum/Stockwerkseigentum, ggf. Notwendig
keit einer Baulandumlegung u. a.), in welche 
die Umsetzung der Innenentwicklung eingreift, 
sensibilisiert sind. Nur so können sie massge
schneiderte und ortsspezifische Lösungen für 
die effektive Umsetzung des Innenentwick
lungszieles entwickeln. Ansonsten bleibt die 
Umsetzung des politischen Ziels mit der aktu
ellen Praxis verfehlt. 

Am 3. März 2013 nahm die Schweizer Stimm
bevölkerung die Revision des Eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes mit 62.9 % an. Zentra
ler Baustein dieser ersten Teilrevision war Ar
tikel 1abis, der alle Schweizer Kantone und Ge
meinden fortan gesetzlich dazu verpflichtete, 
ihre Siedlungsentwicklung nach innen zu len
ken (auch genannt Innenentwicklung oder Ver
dichtung (Debrunner 2022)). Seither erschienen 
zahlreiche Fachartikel (Bundesamt für Raum
entwicklung (ARE) 2017) und wissenschaftliche 
Publikationen (Gerber 2016; Hengstermann, 
Gerber 2015; Lüdi, Wälty 2020; Ruch 2015), 
die der eidgenössischen Raumplanung einen 
Paradigmenwechsel attestieren. Gemeinsa
mer Tenor darin ist: Das Bauen auf der grünen 
Wiese – das die Schweizer Raumplanung bis zu 
den 2000er Jahren dominiert hat − ist vorbei. 
Stattdessen gilt es für Kantone und Gemeinden 
die fortschreitende, jahrzehntelange Zersied
lung der Schweiz über die Innenentwicklung 
zu stoppen. Anstatt offene Landschaften mit 
Siedlungsfleckenteppichen zu verbauen und 
Boden als natürliche Ressource unkoordiniert 
zu verbrauchen, gilt es seit dem 1. Mai 2014 (In
krafttreten des teilrevidierten Raumplanungs
gesetzes (RPG I)) das Innenentwicklungsprinzip 
gezielt zu fördern (Debrunner 2022).

Es sind jedoch bei genauerer Betrachtung 
mindestens zwei übergeordnete, sich gegensei
tig bedingende Herausforderungen der Umset
zung des Innenentwicklungsziels erkennbar:
(1) Die Definitionsfrage: Die erste Herausfor
derung ist, dass in vielen Staaten nicht klar 
ist, was mit Innenentwicklung gemeint ist. So 
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sche Raumplanungsgesetz noch die kantona
len Richtpläne liefern eine genaue Definition 
zur verfügbaren Siedlungs bzw. Wohnflächen
nutzung in m2 pro Einwohner:in unter dem 
Paradigma der Innenentwicklung. Entspre
chend kann Siedlungsentwicklung nach innen 
vieles bedeuten, darunter a) eine Schliessung 
von unbebauten Baulücken innerhalb der Ge
meindegrenzen (Baulandmobilisierung), b) die 
Zunahme der gebauten Geschossflächen auf 
einer Parzelle (bauliche Dichte) oder c) eine 
Erhöhung der Anzahl Personen, die auf einer 
bestimmten Fläche wohnen oder arbeiten (Nut
zungsdichte). Die Erfahrungen aus der Praxis 
zeigen jedoch deutlich, dass eine klare Defini
tion des Begriffs bzw. des Prozesses der Sied
lungsentwicklung nach innen sowie der Mes
sung bzw. des Controllings davon zentral wäre. 
Nur so lassen sich Probleme quantifizieren und 
Fortschritte messen. Denn während die einen 
unter der Zielsetzung der Innenentwicklung im 
Sinne der Erhöhung der baulichen Dichte wei
ter bauen (Martel, 2023), um das zukünftige 
Bevölkerungswachstum aufzufangen, sind an
dere der Überzeugung, dass eine effiziente und 
nachhaltige Ressourcennutzung nur über eine 
Erhöhung der Nutzungsdichte gelingen kann 
(Späth 2021; Schneider 2022)  – indem jede:r 
einzelne weniger Ressourcen und dementspre
chend auch weniger Wohnfläche pro Kopf ver
braucht (Bibby et al. 2020). Die Nutzungsdichte 
(Anzahl Personen pro m2 Bruttogeschosswohn
fläche (BGF) des Gebäudes) ist nach Meinung 
vieler Raumplanungsexpert:innen  – und so 
auch der Planungswissenschaft (Boyko, Cooper 
2011; Broitman, Koomen 2015; TouatiMorel 
2015) – der zentrale Indikator dafür, ob wir auf 
einem ökologischnachhaltigen und ressour
ceneffizienten Weg sind oder nicht. Ein Blick in 
die Schweizer Statistik zeigt hier deutlich: Seit 
2012 ist die Wohnfläche pro Kopf schweizweit 
um +3.5 % auf 46.6 m2 gestiegen (BFS 2022a). 
Das geht soweit, dass laut Bundesamt für Sta
tistik (BFS) im Jahr 2021 über die Hälfte aller 
Haushalte in der Schweiz (54 %) in einer «sehr 
geräumigen» Wohnung mit zwei oder mehr 
Zimmern pro Person lebte (BFS 2022c). Ge
genüber 1970 ist das ein Anstieg in dieser Kate
gorie um +26 % (ebd.). Ist die oft thematisierte 
«preisgünstige Wohnungsknappheit» (Balmer, 
Gerber 2018) somit eigentlich eine Flächenver
fügbarkeitsproblematik und nicht – wie häufig 
argumentiert (Martel 2023) – das Resultat feh
lender Neubauangebote? Dieser Frage gehen 
wir in Kapitel 3 nach. 

(2) Die Komplexitätsfrage: Die Umsetzung des 
Innenentwicklungsziels bedingt, zweitens, den 
Umgang mit zunehmender Komplexität: Im
mer mehr Nutzungen – Wohnen, Arbeiten, In
dustrie, Gewerbe etc.  – müssen auf eng(st)em 
Raum unterkommen. Die Interessen unter
schiedlicher Akteure  – z. B. von Mieter:innen, 
Unternehmer:innen, Arbeitnehmer:innen  – 
prallen aufeinander. Gleichzeitig leben in 
bestehenden Siedlungsgebieten bereits 
Bewohner:innen. Viele der verfügbaren Bau
zonenreserven sind bereits überbaut (Ne
bel et al. 2017). Das wiederum bedeutet, dass 
Planer:innen sich mit Aspekten befassen müs
sen, die bei der klassischen Siedlungserweite
rung nicht vorhanden sind: Mit bestehenden 
Gebäuden, Strassen, Menschen, wirtschaftli
chen Strukturen, aber insbesondere auch pla
nungsrechtlichen Voraussetzungen. Im beste
henden Siedlungsgebiet (anders als z. B. auf der 
grünen Wiese oder «planner’s paradise» (Fa
ludi, van der Valk 1994)) gibt es oft komplexe 
Strukturen mit differenzierten baurechtlichen 
Festlegungen, mit kleinteiliger Parzellierung 
und einer Vielzahl von Eigentümer:innen. Ver
dichtungspotenziale entstehen also in Räumen, 
bei denen öffentliche Interessen (u. a. Verhin
derung der Zersiedlung, Umsetzung der In
nenentwicklung) und Interessen von Privaten 
(Gewinnmaximiserung, Eigentumsgarantie) 
aufeinanderstossen. Die jeweiligen Interessen 
können kohärent sein – können sich aber auch 
konträr gegenüberstehen. Solche Situationen 
machen die Umsetzung des Verdichtungsziels 
zwischen unterschiedlichen Beteiligten höchst 
umstritten, politisch und de facto zur Gover
nancefrage – also der Art und Weise, wie un
terschiedliche Beteiligte ihre Zuständigkeiten 
und Befugnisse wahrnehmen und ihre Ziele 
strategisch durch und umzusetzen wissen (De
brunner 2021). Kommunale Planer:innen sind 
sowohl hinsichtlich (a) der Definitions als auch 
(b) der Komplexitätsfrage (Governance) ver
stärkt gefordert, wenn sie Innenentwicklungs
ziele wirksam umsetzen sollen. 

4. Ein genauerer Blick auf zwei Ressour-
cennutzungssysteme: die Wohnungs- und 
die Nachhaltigkeitsfrage im Kontext der 
Innenentwicklung.

These 3: Das preisgünstige Wohnungspro-
blem ist kein Angebotsproblem, sondern 
ein Flächenverfügbarkeitsproblem. Das 
heisst in der Innenentwicklungspraxis 
liegt es nicht an der Anzahl an (Neubau-)
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Mietpreisentwicklung zu dämpfen, son-
dern an der Verfügbarkeit der bereits 
bestehenden Wohnflächen. 

So gibt es an Standorten mit hohem Nachfrage 
und Wachstumsdruck oder in bestehenden Ein
familienhausgebieten viele bestehende Woh
nungen, die leer stehen, via AirBnB vermietet, 
oder ineffizient genutzt werden. Das bedeutet: 
Bevor abgerissen und neu gebaut wird, sollte 
zuerst geprüft werden, wie bestehende Wohn
flächenNutzungspotentiale optimal genutzt 
und v.a. verfügbar gemacht werden könnten, 
sodass mehr Personen auf gleicher Fläche – an
statt wie vielerorts heute ein bis zwei Personen 
pro Einfamilienhaus – wohnen. Dies beispiels
weise durch eine Umnutzung oder Erweiterun
gen in der Form von Mehrgenerationenhäusern 
oder Umnutzungsprojekten von Büro oder 
Dienstleistungsgebäuden zu Wohnungen.

In der Schweiz wohnen 58 % aller Bewoh
ner:innen zur Miete oder Untermiete (BFS 
2022b). Damit ist die Schweiz europäische 
Spitzenreiterin. In keinem anderen europäi
schen Staat ist der Anteil Mieter:innen der
art hoch, weshalb die Schweiz auch in der in
ternationalen wissenschaftlichen Literatur in 
diesem Zusammenhang gerne als «Land der 
Mieter:innen» (Lawson 2009) bezeichnet wird. 
In den 171 Schweizer Städten, in denen 75 % 
der Schweizer Wohnbevölkerung leben, ist der 
Anteil Mieter:innen nochmals deutlich höher 
und liegt durchschnittlich sogar bei rund 74 % 
(Schweizerischer Städteverband 2021). 

Es gibt zwei zentrale Themen, die die Schwei
zer Debatte rund um eine effektive und nach
haltige Raumentwicklung seit Jahren mass
geblich prägen − beide betreffen das Wohnen: 
Erstens, die steigenden Wohnraumkosten, ins
besondere der Mieten seit den 2000er Jahren 
und die damit einhergehende soziale Exklu
sion und Verdrängung von einkommensschwa
chen Haushalten (Debrunner 2021; Wüest, 
Partner 2022; Kaufmann et al. 2023). Müssen 
einkommensschwache Personen aus der Stadt 
wegziehen, ist das nicht nur aus Gründen der 
sozialen Segregation, der Polarisierung oder 
der fehlenden städtischen Vielfalt (Lees et al. 
2008) problematisch, sondern auch, weil ein
kommensschwache Personen in der Tendenz 
Berufe der Grundversorgung ausüben  − Be
rufe im Gesundheits und Dienstleistungsbe
reich wie Krankenhäusern, Hotels, in der Gas
tronomie und im Einzelhandel. Wohnen diese 
Arbeitnehmer:innen zu weit weg, um auch zur 
Früh oder Spätschicht pünktlich an ihrem Ar

beitsplatz zu erscheinen, hat das erhebliche 
Konsequenzen für die Funktionalität unserer 
Städte und der Gesellschaft, z. B. auf die da
mit verbundene Belastung des Verkehrssystems 
durch zunehmende Pendelbeziehungen. Die 
Verfügbarkeit von preisgünstigen Wohnungen 
in städtischen Zentren ist also nicht nur aus 
Gründen der sozialen Durchmischung zent
ral, sondern gerade und insbesondere auch aus 
Gründen der Sicherstellung des Funktionie
rens von Gesellschaft und Wirtschaft (Schönig 
et al. 2017). 

Hinzu kommt, dass preisgünstige Mieten 
laut einer global angelegten Verdichtungsstu
die von Wicki et al. (2022) einen wesentlichen 
Einfluss auf die «Akzeptanz» von Innenent
wicklungsprojekten ausüben. Gehen Verdich
tungsprozesse mit steigenden Mieten einher, 
akzeptiert die Bevölkerung diese in der Ten
denz weniger und protestiert dagegen. Es 
kommt zu NIMBY (not-in-my-backyard) Pro
testen (Kübler 1995) und in der Folge zu lang
wierigen Planungs und Bauverzögerungen, 
Einsprachen, komplizierten Baubewilligungs
verfahren, Mietschlichtungsprozedere, Investi
tionsunsicherheiten und somit wirtschaftlichen 
Einbussen. Preisgünstige Mieten sind also ein, 
wenn nicht der zentrale Faktor, dass die Um
setzung der Innenentwicklung überhaupt ge
lingen kann. 

Und zweitens, die Nachhaltigkeitsdebatte 
rund um den Verbrauch natürlicher Ressourcen 
und die damit verbundene Frage, wie zukünf
tig gebaut, abgerissen, renoviert und gewohnt 
werden soll. Nebst dem steigenden Wohnflä
chenverbrauch pro Kopf (siehe Kapitel 3), gibt 
es mindestens drei weitere ökologische Dilem
mata, die im Zuge der Innenentwicklung zuge
nommen haben: Erstens werden aufgrund der 
erhöhten Ersatzneubautätigkeit (als effiziente 
Umsetzungsform der Innenentwicklung (Jeh
ling et al. 2018; Götze, Jehling 2022; Kaufmann 
et al. 2023) gerade in Zentren immer häufiger 
Gebäude der 1980er und 1990er Jahre abge
rissen, die noch in einem voll funktionsfähigen 
oder gar in einem bereits sanierten Zustand 
sind (siehe z. B. Brunaupark Zürich (Debrun
ner et al. 2022)). Gleichzeitig führen Neubau
ten zu steigenden Mieten und verschlechtern 
unseren ökologischen Fussabdruck. Zweitens 
geraten ökologische Frei und biodiverse Aus
gleichsflächen, urbane Grünräume oder Pärke 
im Zuge der Innenentwicklung immer mehr 
unter Druck – und drohen verloren zu gehen 
(siehe z. B. Familiengärten (Rohe 2009)). Drit
tens zeigt die Statistik, dass der Schweizer Bau 
und Immobiliensektor in der Schweiz für rund 
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40 % der Treibhausgasemissionen verantwort
lich ist (Bundesamt für Umwelt (BAFU) 2022), 
weil die Produktion von (Bau)Materialien, da
runter Beton, aber auch der Abriss von Gebäu
den und die Entsorgung des Bauschutts grosse 
Mengen (grauer) Energie erfordert bzw. ver
nichtet. Boden, Wohnraum, Grünflächen, Bio
diversität, Energie  – das alles sind natürliche 
Ressourcensysteme, die im Zuge des Klima
schutzes und der Adaption bei der Umsetzung 
des Innenentwicklungsziels effizienter genutzt 
werden müss(t)en. 

Es stellt sich die Frage, ob nicht beide Her
ausforderungen – die preisgünstige Wohnungs 
und die Nachhaltigkeitsfrage – direkt miteinan
der zu tun haben, ja voneinander abhängig sind, 
gerade weil beide unumgänglich mit der Frage 
verknüpft sind, wie wir unseren Boden und da
mit verknüpfte Ressourcen in Zukunft nutzen? 
Denn ein Blick in die Statistik zeigt: Wir ha
ben kein Angebotsproblem von neuen Woh
nungen, sondern ein Flächenverfügbarkeits
problem von bestehenden Wohnungen. Ein 
Wohnungsmehrangebot muss nicht zwingend 
über den Neubau realisiert werden, sondern 
es kann vielmehr über die stärkere Verfügbar
keit und den Zugang zu bestehenden Wohnflä
chen bereitgestellt werden. Zum Beispiel über 
eine effizientere Wohnflächennutzung von Ein
familienhäusern oder Eigentumswohnungen – 
welche rund 36 % des Gesamtwohnungsbe
stands der Schweiz ausmachen und in welchen 
Eigentümer:innen im Durchschnitt etwa 10 m2 
mehr Wohnfläche pro Kopf verbrauchen als 
Mietende (BFS 2018, 2022b): 

Konkret beanspruchen in selbstgenutztem 
Eigentum lebende Personen pro Kopf 52.2 m2 
Wohnfläche – und somit +23 % mehr als ein:e 
durchschnittliche:r Mieter:in (pro Kopf 42.4 m2) 
und sogar + 43 % als eine Genossenschafter:in 
(pro Kopf 36.5 m2) (BWO 2017: 26)2. Könn
ten gerade diese EFHStrukturen mit vielen 
Zimmern, Umschwung, grossen Autoparkflä
chen und Garagen nicht effizienter, und somit 
im Sinne der effektiven Steuerung der Sied
lungsentwicklung nach innen genutzt werden? 
Könnten hier Wohnkonzepte im Bereich des 
Mehrgenerationenwohnens oder von flexib
len generationenübergreifenden Wohnformen 
oder bauliche Massnahmen wie z. B. kompakte 
Grundrisse, Wohnraumteilungssysteme oder 
modulare Bauelemente zur Aufstockung oder 
zum Anbau an bestehende Gebäude (siehe z. B. 
«Kopfbau 118, Lagerplatz Winterthur») dem in
dividuellen «Traum vom Einfamilienhaus» (Mi
ler 2021) nicht Konkurrenz machen, ja sogar 

zur Erfüllung dieses Traums beitragen? Wie 
können wir also bestehende Wohnflächen ver
fügbar machen, anstatt den Neu/Ausbau des 
Wohnraumangebotes zu fördern? Wie können 
wir im Bestand wachsen, bei gleichzeitig ef
fizienter Nutzung der Siedlungsflächen? Mit 
diesen Fragen befasst sich das nachfolgende 
Kapitel 5.

5. Ein altmodisch-progressiver Hand-
lungsansatz: von der reaktiven  
Flächennutzungsplanung zur proaktiven 
kommunalen Bodenpolitik 

These 4: Wohnen und Nachhaltigkeit sind 
Bodenfragen! Es braucht Gemeinden mit 
einer klaren bodenpolitischen und aktiven 
Raumentwicklungsstrategie, um (Wohn-)
Raumentwicklung inklusiv, durchmischt 
und ökologisch-nachhaltig zu steuern. 

Die kommunale Raumordnungspolitik der 
2020er Jahre muss weg kommen von der reak
tiven Flächennutzungsplanung, in welcher Pla
nungsbehörden ausgelöst durch Bauvorhaben 
zunehmend professionell agierender privater 
Entwickler:innen Sondernutzungspläne auf
stellen und Baubewilligungen erteilen. Statt
dessen müssen Städte und Gemeinden künftig 
zur wirksamen Umsetzung des Innenentwick
lungsziels den strategischen Planungsinstru
menten mehr Aufmerksamkeit schenken und 
eine proaktive Bodenpolitik betreiben. Das 
erfordert nicht nur die weitsichtige Einfüh
rung neuer Planungsinstrumente und die Wei
terentwicklung der gesetzlichen Grundlagen, 
sondern auch die strategische und taktische 
Aktivierung bereits bestehender Instrumente, 
insbesondere auch die Vergabe von städtischen 
Parzellen im Baurecht im Sinne einer aktiven 
Bodenpolitik. 

Soziale Themen wie die Frage preisgünsti
gen Wohnens und ökologische Themen wie die 
nachhaltige Ressourcennutzung von Energie, 
Baumaterialien oder Flächen sind unmittel
bar miteinander verknüpft und repräsentieren 
im Kern eine «Bodenfrage» (Debrunner et al. 
2020). Schaffen wir es nicht, Innenentwick
lung in eine Richtung zu steuern, die zu einer 
Abnahme des Wohnflächenkonsums pro Kopf 
führt, werden mehr Wohnungen gebaut, in de
nen aber nicht mehr Personen leben (Götze, 
Jehling 2022). Wird der Neubau über Abriss 
und Ersatzneubau gezielt gefördert (wie in der 
Vernehmlassung zur Neuauflage des CO2 Geset
zes, Art. 9bis, debattiert wurde (Schweizerischer 
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ten umzunutzen, zu sanieren oder zu erweitern, 
hat das erhebliche Auswirkungen auf den Ver
brauch von grauer Energie und somit eine di
rekte negative Auswirkung auf eine sozial und 
ökologischnachhaltige Stadtentwicklung. 

Kantone und Gemeinden können aber ak
tiv in inklusives Wohnen und die Förderung 
von ökologischer Nachhaltigkeit Einfluss neh
men. Dafür müssen sie aber wissen, wie In
nenentwicklung unter komplexen Bedin
gungen wie den vorhandenen kleinteiligen 
Eigentumsstrukturen, multiplen Interessen 
unterschiedlicher Beteiligter, formellen Rah
menbedingungen oder widersprüchlichen 
Nutzungskonflikten funktioniert. Während es 
früher – auf der grünen Wiese – genügte, die 
Fläche einzuzonen und das Baugesuch gutzu
heissen, reicht diese reaktive Haltung im Zuge 
der Siedlungsentwicklung nach innen nicht 
mehr, um die verschiedenen Interessen in Ein
klang zu bringen. Stattdessen muss die öffent
liche Hand selbst zu einer strategischen und 
proaktiven Akteurin der Raumentwicklung 
werden. Das dazu notwendige Instrumentarium 
ist vorhanden. Es muss von den Gemeinden 
aber gezielt angewandt, aktiviert und geschickt 
kombiniert werden. Drei Beispiele:
(1) Die Bau und Zonenordnung gehört zum 
klassischen Instrumentarium der kommunalen 
Planung. Der Aufbau der Raumplanung in der 
Schweiz erlaubt es den Gemeinden grundsätz
lich, dieses Instrument kreativ(er) zu nutzen. 
Mit der nötigen Unterstützung an der Wahl
urne steht es ihnen frei beispielsweise «Quoten 
für preisgünstigen Wohnraum bei Ersatzneu
bau» (vgl. 1C_441/2018) und «Abrissregulatio
nen» (ähnlich Hochhausbestimmungen) in der 
Bauordnung festzulegen, «Zonen für Mehrge
nerationenwohnen» oder «Experimentierzo
nen» im Nutzungszonenplan auszuweisen. Wa
rum nicht auch «Nachhaltigkeitszonen» oder 
«Biodiversitätszonen» erlassen, wo ökologische 
Themen gezielt den Vorrang gegenüber dem 
quantitativen Ausbau des Wohnraumangebo
tes erhalten, in denen Baubewilligungen nur 
gesprochen werden, wenn Eigentümer:innen 
nachweisen, dass sie die Wohnfläche in m2 pro 
Kopf senken, sie zusätzliche ökologische und 
biodiverse Ausgleichsflächen schaffen, und das 
Baugesuch den Richtlinien von NettoNull ent
spricht? Denn trotz der verfassungs und zivil
rechtlich stark geschützten Schweizer Eigen
tumsgarantie (Art. 26, 36 BV; Art. 641 ZGB), 
können Einschränkungen im Eigentumsrecht 
unter bestimmten Umständen zulässig sein, 
sofern sie durch ein überwiegendes öffentli

ches Interesse gerechtfertigt sind. Im Falle von 
Zonenplanänderungen, die auf Nachhaltigkeit 
und Biodiversität ausgerichtet sind, könnte die 
Gemeinde beispielsweise argumentieren, dass 
solche Massnahmen notwendig sind, um die 
Umwelt zu schützen und die langfristige Le
bensqualität der Gemeinde zu verbessern. So 
kann den Herausforderungen des 21. Jahrhun
derts durchaus mit den bewährten Instrumen
ten des 20. Jahrhunderts begegnet werden.
(2) Mit dem Mehrwertausgleich beinhaltet das 
Schweizer Planungssystem gar ein Instrument 
zur Abschöpfung planungsbedingter Wertstei
gerungen, wie sie in diesem Umfang in anderen 
nationalen Planungssystemen nicht vorhanden 
ist  – wenn nicht die öffentliche Hand direkt 
als Bodeneigentümerin auftritt, wie das bspw. 
in den Niederlanden oder in skandinavischen 
Städten vielfach der Fall ist. Trotz aller Kri
tik über die konkrete Ausgestaltung des Art. 5 
RPG, so bedeutet die Regel auch, dass ein ei
genes Budget für die Raumplanung geschaffen 
wird, welches wiederum in planerische Mass
nahmen (z. B. von Kompensationszahlungen bei 
Auszonungen, über Wohnumfeldgestaltung bis 
zu Abrissprämien) investiert werden kann.
(3) Letztlich müssen kommunale Planer:innen 
auch über ihre eigene Disziplin hinaus denken. 
Wer nur das Raumplanungsgesetz betrachtet, 
verkennt die Möglichkeiten, die das im Zivil
gesetzbuch privatrechtlich geregelte Baurecht 
bereit hält (Gerber et al. 2017). Beispielsweise 
können Gemeinden selbst zu Grundeigentü
merinnen werden und an strategischwichtigen 
Orten gezielt Land sichern. Das kostet als Er
stinvestition zwar viel, zahlt sich aber mit ei
nem langfristigen Blick auf die Gemeindeent
wicklung aus  – politisch, weil auf diese Weise 
die Zielsetzungen effektiv  – das heisst ohne 
rechtlichen Widerstand oder Blockaden der 
Grundeigentümerschaft – erreicht werden kön
nen, aber auch finanziell; immerhin refinanzie
ren sich Landinvestitionen sowohl durch die 
Rückführung des planungsbedingten Mehr
werts, die marktbedingte Wertsteigerung von 
Boden im Gemeindeeigentum, als auch durch 
kontinuierliche Steuereinnahmen von neuen 
Zuzüger:innen sowie den Erhalt des lokalen 
Gewerbes und von Arbeitsplätzen. Denn zeigt 
eine Gemeinde, dass sie selbst bereit ist zu in
vestieren, trägt dies zur Attraktivität und zur 
Dynamik des Standorts bei, z. B. durch den Bau 
von Schulen, einer attraktiven Zentrumsent
wicklung, öffentlicher Infrastruktur in Parkan
lagen oder Investitionen in neue Mobilitätsfor
men. Das zieht junge Zuziehende an, hat eine 
positive Ausstrahlungskraft und Signalwirkung 
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lokalen Wirtschaftsstandort und sichert somit 
Arbeitsplätze. Zudem reduzieren sich die Kos
ten, wenn die Gemeinde das Land kauft und 
dieses danach aber im Baurecht an Private oder 
gemeinnützige Wohnbauträger:innen abgibt. 
Die Gemeinde kann in diesem Fall die Bau
kosten des Gebäudes von mehreren Hundert
tausend Franken auf den Baurechtsnehmenden 
übertragen. Je nach Konditionen des Bau
rechtsvertrags kann die Kommune auch eine 
jährliche Pacht oder eine Einmalzahlung ver
langen, was wiederum ihre Einnahmen erhö
hen würde. Insgesamt kann eine grobe Schät
zung der Kostenreduktion durch die Vergabe 
des Baurechts (im Vergleich zur Selbstbebau
ung) bei einer Dauer von 99 Jahren bei etwa 
30 bis 50 % des Kaufpreises liegen, je nach den 
spezifischen Umständen des Einzelfalls (DV, 
BBSR 2019). 

Das Beispiel deutscher Städte zeigt hier ein
drücklich, dass der Einsatz des Baurechts so 
weit gehen kann, dass Kommunen Boden in 
Einfamilienhausgebieten kaufen und diesen 
danach im Baurecht an junge Familien oder in 
Industriegebieten an kleine und mittlere Unter
nehmen abgeben (Guelton, le Rouzic 2018). Aus 
der Perspektive der Landnutzer:innen fallen so 
die Kosten für Grund und Boden nicht als ein
maliger Tsunami zu Nutzungsbeginn, sondern 
als kleine, kontinuierliche Belastung über die 
gesamte Nutzungsdauer an. Den Gemeinden 
eröffnen sich dadurch eine Reihe von Vorteilen, 
die von kontinuierlichen Finanzzuflüssen über 
die gezielte Unterstützung einkommensschwa
cher Gruppen oder Kleinunternehmen bis zur 
langfristigen Sicherung der Raumentwicklung 
reichen. Sprich: die Gemeinden erhalten da
durch eine Möglichkeit, die Raumentwicklung 
präziser zu steuern. Die Innenentwicklung lässt 
sich damit zielgerichtet erreichen. 

Allen Punkten gemeinsam ist, dass kommu
nale Planungsbehörden – sowohl in der Schweiz 
aber auch in anderen Ländern, in denen In
nenentwicklung ein explizites politisches Ziel 
darstellt  – aktiver werden müssen. Die Sied
lungsentwicklung nach innen gibt die Prozess
richtung vor, wie und wo in Zukunft gebaut 
werden soll: innerhalb bestehender Siedlungs
grenzen und zur Eindämmung von Zersiedlung. 
Damit leistet die Einführung des Innenentwick
lungsziels einen evidenten Beitrag zur ökologi
schen Nachhaltigkeit, hingegen nur wenn der 
Prozess im Sinne einer Reduktion des natürli
chen Ressourcenverbrauchs pro Kopf (u. a. von 
Boden, Wohnfläche, CO2Emissionen, Energie) 
umgesetzt wird (Gerber, Nahrath 2013). Das be

trifft bei der Innenentwicklung insbesondere 
das Wachstum und Bauen im Bestand, wo Er
satzneubau gegenüber Sanierung oder Umnut
zung bis anhin bevorzugt wurde  – obwohl es 
mit einem deutlich höheren Energie und Ma
terialverbrauch pro Kopf einhergeht. Gleich
zeitig steigen mit der Verdichtung durch Er
satzneubau am selben Standort die Mieten, weil 
Wohnungen nach Abriss und Neubau mit hö
herem Preis neuvermietet werden. Bestehende 
Bewohner:innen müssen aus ihrer bisherigen 
Wohnung ausziehen und können sich die Mie
ten in den Ersatzneubauten nach der Verdich
tung nicht mehr leisten. Im Kanton Zürich ver
dienen Haushalte in Ersatzneubauten denn 
auch durchschnittlich CHF 3623 pro Jahr mehr 
als Bewohner:innen in den zuvor abgerissenen 
Häusern (Kaufmann et al. 2023). Innenentwick
lung – ein ursprünglich ökologischer Kernge
danke – steht in dieser Form im Widerspruch 
zu Zielen der Nachhaltigkeit wie sozialer Zu
sammenhalt, Kohäsion und Durchmischung. 
Kurzum: Schweizer Gemeinden müssen sich 
unter den gegebenen räumlichen Vorausset
zungen und dem Paradigma der Innenent
wicklung mehr denn je vergegenwärtigen, dass 
sie die Erreichung von Zielen wie bezahlbarer 
Wohnraum oder ökologische Nachhaltigkeit 
nur steuern können, wenn sie a) entweder Pla
nungsinstrumente anwenden, die weitreichend 
in die Rechte Privater eingreifen, oder b) sie 
selbst zu privathandelnden Akteuren werden. 

Damit verbunden geht einher, dass eine ak
tivere Rolle der öffentlichen Hand mit einer 
grösseren Verantwortung einher geht. Entspre
chend wird es auf die demokratischen Kont
rollmechanismen ankommen, die Kombination 
von öffentlichrechtlicher und privatrechtlicher 
Herangehensweise des Staates legitim einzu
setzen und Konflikte zu vermeiden (double-hat 
Problematik). 

Die zugrundliegenden Vorschläge sind da
bei keineswegs neu. Ebenezer Howard gilt als 
eine der wichtigsten Figuren bei der Gründung 
der modernen Raumplanung  – vielfach wird 
sein Schaffen jedoch unzutreffend auf die städ
tebaulichen Aspekte seiner Gartenstadt redu
ziert. Tatsächlich beinhaltet seine Vision von 
«Cities of Tomorrow» ein umfangreiches Re
gelwerk, welches wir heute als genossenschaft
liche Governancestruktur bezeichnen würden 
(Howard 1898). Auch Henry George (1879) und 
Hans Bernoulli (1946) haben sich an der plane
rischen Debatte über den Umgang mit Boden 
und Bodenwerten beteiligt (Gerber et al. 2018; 
Halleux et al. 2022) und sich für eine aktive 
und strategische Bodenpolitik zugunsten einer 
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Innenentwicklung ausgesprochen.

Zusammenfassend beschäftigt sich dieser Ar
tikel mit einem aktuellen Thema der Schweizer 
Raumplanung: der Umsetzung des Innenent
wicklungsziels (Art. 1 RPG) auf kommunaler 
Ebene. Die Schweizer Raumplanungspraxis 
der 2010er Jahre ist aufgrund vielfältiger Nut
zungsinteressen, begrenzter Baulandreser
ven, komplizierter Eigentumsstrukturen und 
zunehmender Urbanisierungstendenzen kom
plexer geworden. Das stellt auch kommunale 
Planungsbehörden, welche aber oft über be
grenzte personelle und finanzielle Ressourcen 
verfügen, vor grosse Herausforderungen. Um 
die Siedlungsentwicklung nach innen den
noch gezielt zu steuern, stellen wir anhand 
von vier Thesen mögliche strategische Inter
ventionsformen für Gemeinden vor. Diese sol
len kantonalen und kommunalen Planungsbe
hörden als Anregung und Inspiration dienen 
und setzen auf unterschiedlichen Ebenen an: 
(1 These) auf einer politischsystemorientier
ten (Entscheidungs und Kompetenzstruk
turen; Finanz und Personalmittel); (2 These) 
auf einer prozessualdefinitionstechnischen 
(Definition und Messbarkeit von Innenent
wicklungsprozessen); (3 These) auf einer stra
tegischfachplanerischen (Erkennen von 
Zusammenhängen zwischen sozialen, öko
logischen und wirtschaftlichen Nachhaltig
keitsthemen; Lang und Weitsichtigkeit von 
Investitionen); und (4 These) auf einer aktiv
bodenpolitischen (Einführung und/oder ge
zielte Aktivierung von Raumplanungsinstru
menten zur Erreichung definierterpolitischer 
Ziele) Ebene.

Anmerkungen

1 Espace Suisse ist der «Schweizerische Verband 
für Raumplanung». 

2 Durchschnittlich beträgt die gesamte Wohnflä
che in selbstgenutztem Eigentum 133 m2 – und 
somit +15 % mehr als in einer Mietwohnung 
(durchschnittlich 87 m2) (BWO 2017).
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